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Das Weisungsrecht des Arbeitgebers (§106 Gewerbe-
ordnung), die Zeit der Arbeitsleistung betreffend, übt
dieser darum nur dann nach billigem Ermessen aus,
wenn er rechtzeitig und verlässlich seine Anordnun-
gen bekannt gibt. Dort, wo keine Interessenvertre-
tung schützt und regelt, geraten die Beschäftigten in
üble Konflikte. In den Entscheidungen der Arbeits-
richter zu Ankündigungsfristen lesen wir darum
nichts von Mitbestimmung, sondern von Kündigun-
gen und Unzumutbarkeit.

Angemessen frühzeitig
Wenn klare gesetzliche Vorgaben fehlen, suchen

Arbeitsrechtler nach Paragrafen, die sie ›analog‹
anwenden können. Zum Thema Angemessenheit bei
der Frist von Anordnungen über die Arbeitszeit wur-
den sie fündig: Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeits-
leistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm die
Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage
im Voraus mitteilt. (TzBfG § 12, Arbeit auf Abruf)

Diese gesetzliche Mindestfrist gilt nur für Teilzeit-
beschäftigte, die ausdrücklich im Arbeitsvertrag
›Arbeit auf Abruf‹ vereinbart haben. Doch ziehen
Arbeitsrichter diese Vorankündigungsfrist auch bei
anderen Arbeitnehmern heran. Die folgende höch-
strichterliche Entscheidung betraf das kurzfristige
Nach-Hause-Schicken. Der Arbeitgeber legt den Zeit-
punkt des Freizeitausgleichs fest. Diese einseitige Lei-
stungsbestimmung hat nach billigem Ermessen zu
erfolgen (§ 315 BGB). Daraus ergibt sich u. a., dass
der Arbeitgeber eine angemessene Ankündigungsfrist
wahren muss. Die Arbeitsfreistellung muss dem
Arbeitnehmer so rechtzeitig mitgeteilt werden, dass er
sich noch ausreichend auf die zusätzliche Freizeit ein-
stellen kann. Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt, wenn
der Arbeitnehmer erst zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
davon in Kenntnis gesetzt wird, ob er am folgenden
Tag zur Arbeitsleistung verpflichtet ist oder Freizeit-
ausgleich erhält (BAG 1995: 3 AZR 399/94).

Die Richter begründeten dies: ›Aus § 315 BGB
ergibt sich insbesondere, dass der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer rechtzeitig mitteilen muss, wann er den
Freizeitausgleich erhält. Dem Arbeitnehmer muss es
ermöglicht werden, sich ausreichend darauf einstellen
und die zusätzliche Freizeit sinnvoll nutzen zu kön-
nen.‹ 

Eine Ankündigung am Vortag erschien den Rich-
tern unangemessen kurz. Und sie folgerten dies unter
anderem aus Art. 1 § 4 BeschFG 1985, dem Vorläu-
fer des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete
Arbeitsverträge (TzBfG).

Als ein Arbeitsgericht wenig später über eine Kün-
digung wegen der Verweigerung kurzfristig angeord-
neter Überstunden zu entscheiden hatte, baute es die
Argumentation weiter aus:

›Nach Auffassung der Kammer ist bei der Abwä-
gung, ob die Anordnung von Überstunden billigem
Ermessen entspricht, der Rechtsgedanke von § 4 Abs.
2 BeschFG zu berücksichtigen, da die Interessenlage
mit dem Anwendungsbereich von § 4 Abs. 2

Der Arbeitgeber muss die geleistete Arbeitszeit gemäß
§ 16 (2) Arbeitszeitgesetz dokumentieren und diese
Nachweise mindestens zwei Jahre lang aufbewahren.
Wir wünschen uns eine ähnliche Regelung bereits für
die Zeit der bloßen Anordnung von Arbeitszeiten.
Doch die Gesetze sind auf diesem Auge blind. Auch
die Tarifverträge und kirchlichen Arbeitsvertrags-
richtlinien treffen hier üblicherweise keine Bestim-
mungen und in vielen Betrieben füllt die Interessen-
vertretung diese unangenehme Lücke nicht aus.

Dabei beschränkt sich das Thema Mitbestimmung
bei den Arbeitszeiten keineswegs auf den Überwa-
chungsauftrag. Es reicht nicht aus zu beobachten, ob
Schutzgesetze, Tarife und Arbeitsverträge im betrieb-
lichen Alltag gar zu arg mit Füßen getreten werden.

Leitsatz: Die Mitbestimmung nach § 87 Abs 1 Nr.
2 BetrVG bei der Erstellung von Schichtplänen
schützt das Interesse der Arbeitnehmer an einer sinn-
vollen Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und der für
die Gestaltung des Privatlebens verfügbaren Zeit.

(BAG Beschluss vom 28.5.2002, 1 ABR 40/01)
In der Begründung einer weiteren Entscheidung

versucht es das Bundesarbeitsgericht dann wenige
Jahre später erneut: Zweck des Mitbestimmungs-
rechts ist es, die Interessen der Arbeitnehmer an der
Lage der Arbeitszeit und damit zugleich ihrer freien
Zeit für die Gestaltung ihres Privatlebens zur Geltung
zu bringen. (BAG 29.9.2004 - 5 AZR 559/03)

Die Beschäftigten brauchen hingegen frühzeitig
Klarheit über die Lage der Arbeitszeit, um über die
eindeutige Abgrenzung der verbleibenden freien Zeit
ihr Leben gestalten zu können. Die Beachtung von
Einhaltung von Erholungszeiten, Sonntagen oder
Ersatzruhetagen genügen allein nicht. Wir wollen uns
für unsere arbeitsfreien Stunden oder Tage etwas vor-
nehmen können. Wir wollen uns auch längerfristig
und verbindlich mit Freunden oder der Familie ver-
abreden. Wir wollen Termine mit Handwerkern und
Lieferanten einhalten. Viele Beschäftigte können es
sich nicht leisten, ein Familienmitglied als ›Hausfrau‹
für solche Aufgaben von der Erwerbsarbeit freizu-
stellen.
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Schichtplan

Unzumutbar kurzfristig
Der Schichtplan muss frühzeitig angeordnet werden

V o n  T o b i a s  M i c h e l

›Wir sind schon froh, wenn endlich zwei Wochen vor Ablauf

des laufenden Plans der nächste Schichtplan ausgehängt

wird. Ist denn da nichts Besseres geregelt?‹

Wenn solche Anfragen beim Anwalt oder bei der Gewerk-

schaftssekretärin aufschlagen, vermuten sie meist einen

Betrieb ohne Interessenvertretung. Doch manchmal hat da

auch eine Mitarbeitervertretung nicht die Hausaufgaben

gemacht.

Tobias Michel, 

Mitarbeitervertreter

und Betriebsrat im

Essener Alfried Krupp

Krankenhaus.

D e r  A u t o r



Denn offenbar meinten hier Arbeitsrichter, angeord-
nete Schichtpläne könnten einseitig vom Arbeitgeber
geändert werden – wenn er es nur früh genug tut.
Darum müssen nun aktive Interessenvertretungen in
einer betrieblichen Vereinbarung die mitbestimmten
und angeordneten Pläne auch noch ausdrücklich als
›beidseitig verbindlich‹ schützen.

Vier Tage oder gleich eine Woche
Der Rückfall auf gesetzliche Fristen schafft keine

Klarheit in der Praxis. Bei der Fristberechnung bleibt
der Arbeitstag selbst außen vor – denn TzBfG § 12
verlangt die Mitteilung ›im Voraus‹. Nach §§ 186
BGB wird der Tag der Ankündigung ebenfalls mitge-
zählt. Zusätzlich darf diese Ankündigung weder an
einem Samstag noch an einem Sonntag geschehen.
Will eine Vorgesetzte beispielsweise für einen Freitag
eine Spätschicht anordnen, so muss sie dies bereits
am vorausgehenden Freitag getan haben.

Mit Wochen lässt es sich da viel leichter rechnen
und leben. So befanden es auch die Arbeitsrichter:
›ArbeitnehmerInnen sind nicht verpflichtet, an kurz-
fristig anberaumten Besprechungen außerhalb ihrer
Arbeitszeit teilzunehmen. Denn sie haben ein Recht
auf freie Gestaltung ihrer arbeitsfreien Zeit. Machen
dennoch betriebliche Belange eine Teilnahme an
Besprechungen außerhalb der Arbeitszeit nötig, muss
ein Vorlauf von mindestens einer Woche gewährt
werden.‹ (Arbeitsgericht Frankfurt 20.6.2001, Az: 7
Ca 5014/99)

Die Richter gaben damit einem Automechaniker
Recht, der gegen eine Abmahnung in der Personalak-
te geklagt hatte. Wegen geplanter Umstrukturierungen
seiner Firma sollte er an einer Besprechung teilneh-
men. Er hatte jedoch aus privaten Gründen keine Zeit.

Eine aktive Mitarbeitervertretung will es wohl
nicht darauf anlegen, Rechtsanwälte und Arbeitsrich-
ter ohne einen sicheren Ausgang zu beschäftigen.
Schließlich braucht es nur wenige Zeilen für eine
Dienstvereinbarung, die viel Ärger erspart.

Die Schichtpläne werden zunächst spätestens sechs
Wochen vor dem ersten Tag des jeweiligen Schicht-
planturnus (vierwöchiger Planungszeitraum) in den
jeweiligen Arbeitsbereichen für die durch ihn Einge-
teilten offen ausgehängt. Zeitgleich werden sie der
MAV als Kopie zur Mitbestimmung vorgelegt. Erhebt
die MAV nicht bis vier Wochen vor dem Beginn eines
Schichtplanturnus gegen einen Bereichsplan Einwen-
dungen, gilt ihre Zustimmung als erteilt. Die darin
festgeschriebenen Arbeitszeiten werden vom Arbeit-
geber oder den von ihm benannten Vorgesetzten für
alle verbindlich angeordnet. Die Mitarbeitervertre-
tung erhält eine Kopie der angeordneten Pläne.

Warum sollte ein Arbeitgeber eine solche Dienst-
vereinbarung unterschreiben? Weil ein Schichtplan,
den er unangemessen spät anordnen will, wohl kei-
nesfalls mehr mit der Zustimmung einer verantwor-
tungsvollen Mitarbeitervertretung rechnen darf. Und
ohne Zustimmung gibt es keine rechtswirksame
Anordnung von Arbeitszeit.
mehr unter www.schichtplanfibel.de
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BeschFG vergleichbar ist und es an einer einschlägi-
gen Spezialregelung fehlt. Jeweils greift der Arbeitge-
ber durch die Zuweisung von Arbeit einseitig in die
Dispositionsfreiheit des Arbeitnehmers ein; dieser
wird dadurch in seiner Freiheit zur Gestaltung seines
Privatlebens und zur Eingehung anderweitiger ter-
minlicher Verpflichtungen eingeschränkt. Um dem
Arbeitnehmer auf zumutbare Weise zu ermöglichen,
sich auf die vorher zeitlich nicht festgelegte Inan-
spruchnahme seiner Arbeitskraft einzustellen, bedarf
es bei der Anordnung von Überstunden in vergleich-
barer Weise wie im Anwendungsbereich von § 4
BeschFG einer angemessenen Ankündigungsfrist. [...]
Dass nach Auffassung der Beklagten eine derartige
Ankündigungsfrist nicht branchenüblich ist, ist ange-
sichts des zwingenden Charakters von § 4 Abs. 2
BeschFG unerheblich.‹ (Arbeitsgericht Frankfurt am
26.11.1998, 2 Ca 4267/98)

Selbst eine ausdrückliche arbeitsvertragliche Ver-
pflichtung zur Leistung von Überstunden gibt dem
Arbeitgeber keinen Freibrief. Ein Arbeitgeber hat
Überstunden nur zwei Stunden zuvor ohne besonde-
ren Grund angeordnet. Eine Mitarbeiterin weigerte
sich, die Mehrarbeit zu leisten, obwohl in ihrem
abgeschlossenen Arbeitsvertrag eine solche Verpflich-
tung zur Leistung von Überstunden vorgesehen war.
Sie verwies in ihrer Begründung auf ihr kleines Kind,
das sie aus der Kindertagesstätte abholen und zu
Hause versorgen müsse. Dafür könne sie so kurzfri-
stig keinen Ersatz finden. Der Arbeitgeber kündigte
ihr daraufhin fristlos, da die Arbeitnehmerin arbeits-
vertraglich verpflichtet sei, Überstunden zu machen.
Das Gericht entschied jedoch für die Mitarbeiterin: 
›Das Verweigern von kurzfristig angeordneten Über-
stunden rechtfertigt nicht unbedingt eine fristlose
Kündigung.‹ 

Die Vorgesetzten müssten - sofern keine dringen-
den betrieblichen Interessen entgegenstehen - einen
angemessenen Zeitraum zur Ankündigung einhalten.
Im vorliegenden Fall sei eine Ankündigungsfrist von
einigen Tagen erforderlich gewesen. (Landesarbeits-
gericht Frankfurt, Urteil vom 13.01.2006, Az. 3 Sa
2222/04)

Bereits wenige Monate zuvor hatte sich dasselbe
Gericht mit der Freistellung für ganze Arbeitstage
befasst: ›Ohne eine konkrete Notlage dürfen Vorge-
setzte nicht kurzfristig die Dienstpläne ändern. Vier
Tage sind eine angemessene Ankündigungsfrist.‹
(LAG Frankfurt/Main, Urteil vom 12.10.2005, AZ:
22 Ca 3276/05)

Im verhandelten Fall hatte eine Sicherheitsmitar-
beiterin gegen ihre Firma geklagt. Die Frau war für
einen Sonntagsdienst eingeteilt worden. Zwei Tage
vorher erhielt sie die Mitteilung, dass ein anderer Kol-
lege den Dienst übernehmen werde. Weil Sonntagsar-
beit besser bezahlt wird, bot die Mitarbeiterin am ent-
sprechenden Tag dennoch ihre Arbeitsleistung an. Ihr
Vorgesetzter schickte sie jedoch nach Hause. Die Klä-
gerin erhielt die Sonntagsbezahlung zugesprochen.
Wir lesen diese Entscheidung ohne rechte Freude.
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